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ANTRAG Nr. 19/18 

nach § 29 GeschO 

des Strukturausschusses 

 

Betr.: Empfehlung bzgl. Übertragung Kirchensteuerpflicht bei Ummeldungen 

Eingebracht in die Sitzung der 15. Landessynode am       

A. Beschluss vom        

  Verweisung an       
 
B. Beschluss vom        

  Annahme: 

  einstimmig  

  mit Mehrheit 

  bei       Jastimmen,       Neinstimmen,      Enthaltungen 

  Ablehnung       
 

C. Antrag zurückgezogen 
am       

 

 
Die Landessynode möge beschließen:  
 
Die Landessynode empfiehlt den Kirchenbezirken bei der Kirchensteuerverteilung die gespaltene 
Kirchenmitgliedschaft aufgrund von Ummeldungen angemessen zu berücksichtigen (Abschnitt VIII. 
der Verteilgrundsätze bei der Verteilung der allgemeinen Kirchensteuermittel an die Kirchengemein-
den über die Kirchenbezirke). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stuttgart, 23. April 2018 
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